


AQUA BBE Weinviertel
Das Arbeitsmarktservice Niederösterreich bietet 
arbeitslos vorgemerkten Personen mit konkretem 
Bildungswunsch die Möglichkeit, sich in einer AQUA 
Beratungsstelle von eigens geschulten BeraterInnen im 
Vorfeld einer arbeitsplatznahen Quali�zierung beraten 
zu lassen:

�„     im Vorfeld einer Arbeitsplatz nahen Quali�zierung

�„     während der theoretischen und praktischen Quali-
�zierung im Betrieb, um das Quali�zierungsziel zu 
erreichen

Wer
Bei den Regionalgeschäftsstellen des AMS Gänsern-
dorf, Mistelbach, Korneuburg, Hollabrunn und Tulln 
arbeitslos gemeldete Personen ab 18 Jahren mit 
konkretem Ausbildungs interesse für einen realistischen 
Berufswunsch erhalten die Möglichkeit einer arbeits-
platznahen Quali�zierung.

Inhalt
�„    Unterstützung und Beratung beim Finden von  

Ausbildungsbetrieben

�„    Kompetenzabklärung für die geplante Quali�kation

�„    Erstellung von Bildungsplänen, Überprüfung der 
Einhaltung und Umsetzung der Bildungspläne

�„    Begleitung der TeilnehmerInnen bis zum  
positiven Abschluss der AQUA und Einstieg in  
das anschließende Dienstverhältnis

�„    Lösungs�ndung bei aufkeimenden Problemen  
und Krisen

Warum
Durch die Unterstützung der BeraterInnen des Vereins 
Hebebühne vor und während der theoretischen und 
praktischen Quali�zierung bis hin zu dem positiven 
Abschluss, wird im Anschluss an die Quali�zierung ein 
Dienstverhältnis angestrebt.

Dauer
Bei einer Arbeitsplatznahen Quali�zierung mit einer 
Lehrabschlussprüfung ist die Dauer mit max. der Hälfte 
der regulären Lehrzeit begrenzt. Anrechenbare Vor-
kenntnisse werden berücksichtigt, bei der Anrechenbar-
keit werden Sie von Ihrem/r AQUA-BeraterIn des Vereins 
Hebebühne unterstützt.

Bei AQUA ohne Lehrabschlussprüfung darf die prakti-
sche Ausbildung im Ausbildungsbetrieb höchstens  
doppelt   so lange dauern wie die absolvierte theore-
tische Ausbildung. Die Mindestdauer einer AQUA be-
trägt 13 Wochen und umfasst mindestens 16 Wochen-
stunden, die Obergrenze richtet sich nach gesetzlichen 
oder kollektivvertraglich festgelegten Normalarbeits-
zeiten.


